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Ruckblick auf die 136. Fahregverfammlung der
Appensellifchen Gemefnnugigen Gefellfchaft

Samstag, den 26. Oktober 1968, in Briilisau, Beginn: 09.45 Uhr

Uber 80 Gesellschaftsmitglieder treffen sich in der «Krone» in Briilisau,
bei der Talstation der Kastenbahn, zur 136. Jahresversammlung. Die Aus-
sichtszinne ist vom Nebel umhiillt. Der Prédsident, Heinrich Kempf-Sprei-
ter, Herisau, eréffnet die Versammlung mit einem freundlichen Gruf3 an
die Versammlungsteilnehmer. Einen besondern Willkomm entbietet er
Landammann Dr. Raymond Broger, Stinderat Karl Dobler, Bezirkshaupt-
mann Streule aus Innerrhoden und den Regierungsridten Bénziger und
Hohener aus AuBerrhoden, ferner dem Ehrenmitglied Dr. Alfred Bollin-
ger. Nach der Bekanntgabe von Entschuldigungsschreiben verliest der
Vorsitzende seinen

Jahresbericht 1968.

Geschdtzte Mitglieder,

es liegt in der Natur unserer Berichterstattung, daB, wenn Sie das Jahr-
buch erhalten, das neue Jahr schon bald wieder seinem Ende zugeht.
Darin ist aber auch der Grund zu suchen, weshalb der Jahresbericht, um
nicht gar zu riickstidndig zu erscheinen, auch die Ereignisse des laufenden
Vereinsjahres mit einbezieht.

Unsere Tatigkeit vollzog sich wiederum im Rahmen der alljdhrlich
auftretenden Verwaltungsgeschidfte. Etwas mehr beschiaftigte uns jedoch
die im Vorbereitungsstadium befindliche Sonderschule fiir praktisch bil-
dungsfiahige Kinder, die eingehende Besprechungen und Verhandlungen
mit den Organen der Gemeinde Teufen erforderte. Als vorldufiges Resul-
tat derselben ist der bevorstehende AbschluB3 eines Baurechtsvertrages,
den ihr Vorstand einmal in eigener Kompetenz wird abschlieBen konnen,
der aber vorerst noch der Zustimmung der Einwohnergemeinde von Teu-
fen bedarf, zu melden. Vorher darf natilirlich kein Spatenstich getan
werden. Der im Detail vorliegende Kostenvoranschlag fiir den Umbau des
Waisenhauses belduft sich auf Fr. 520 000.— deren Summe voraussichtlich
zu etwa vier Fiinftel durch Beitridge a fonds perdu gedeckt werden kann.
Die Restschuld wird sich etwa um Fr. 100 000.— herum bewegen, die
verzinst werden mufl. Gegenwirtig ist die Subkommission unter dem
Prasidium von Herrn a. Reg.-Rat Werner Hohl daran, ein Budget fiir die
Betriebsrechnung aufzustellen, wobei natiirlich auch der Zinsendienst
mit einbezogen werden muf}. Nach einer vorldufigen Schéitzung wird mit
einer Ausgabe von etwa Fr. 25.— bis Fr. 30.— pro Schiiler und Verpfle-
gungstag gerechnet werden miissen. Die Eroffnung wird wohl nicht vor
dem Herbst 1969 erfolgen kénnen.

Unser Mitgliederbestand betrug bei Rechnungsabschlull insgesamt 1 980,
wobei wir uns bemiihen, die 2 000er Grenze wieder zu erreichen. Davon
wohnen 1752 im Kanton, deren 217 in der iibrigen Schweiz und 11 im
Ausland. Durch den Tod wurden uns 12 Mitglieder entrissen, wovon deren
vier mit tiber 40jahriger Zugehorigkeit, ndmlich:
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Eintrittsjahr

Herr Emil Rohner, Dorf, Rehetobel 1919
Herr Joh. Horler, Holderen, Rehetobel 1924
Herr E. Bischofberger, a. Kantonsrat, Rehetobel 1925
Herr Arnold Frey, a. Redaktor, Herisau 1925

Wir danken Ihnen allen dafiir, daB Sie uns so lange die Treue bewahrt
haben.

Unser diesjdhriger Abschlull der Gesellschaftsrechnung weist, wie Sie
noch hdoren werden, einen Vorschlag von insgesamt Fr. 12718.— auf, der
aber fast ausschlieBlich auf zwei eingegangene Legate zuriickzufiihren
ist. Das Jahrbuch belastet uns, weil es keine Kunstdruckbilder enthielt,
mit durchschnittlich etwa Fr. 6.60 das Stiick, oder einen Franken weni-
ger als im vorhergehenden Jahr. Wie schon im letzten Jahresbericht er-
wahnt, bleibt uns bei der jetzigen Beitragserhebung von Fr. 10.— fiir
gemeinniitzige Téatigkeit ein Restsiimmlein von durchschnittlich Fr. 2.—
bis 3.— oder zwei Café créme pro Mitglied und Jahr, womit wir, wenn
wir nicht langsam zur Bedeutungslosigkeit herabsinken wollen, natiirlich
nicht mehr auskommen. Bei der Diskussion um diese Frage spielt im
Vorstand natiirlich auch immer wieder die Befiirchtung hinein, eine Bei-
tragserh6hung wiirde uns insbesondere die &dlteren Mitglieder, die nicht
mehr im aktiven Leben stehen, abtriinnig machen. Ich glaube jedoch, daB3
auch diese MutmaBung an Gewicht verloren hat, seit mir bekannt ist, dag
mit kommendem Jahr in AulBerrhoden iiber 18 Mio und im inneren Lan-
desteil tiber 5 Mio AHV-Gelder zur Auszahlung gelangen werden. Es ist
unser Ziel, die nidchste Jahresversammlung um eine namhafte Beitrags-
erhbhung anzufragen, in der Zwischenzeit soll indessen das Ergebnis
einer anderen Aktion noch abgewartet werden.

Unser appenzellisches Jahrbuch, dessen Redaktion unseren Mitarbei-
tern stets eine wackere Bilirde von Terminarbeit auferlegt, diirfte wohl
noch heute das wertvollste Nachschlagewerk appenzellischen Lebens dar-
stellen. Sein Umfang und Format gestatten es dem Einzelnen, der das
Zeitgeschehen etwas in Erinnerung oder Griffnidhe haben will, sich eine
kleine Bibliothek einzurichten, was er mit einer Zeitung natiirlich nicht
tun kann. Das Jahrbuch kann sich auch post festum iiber gewisse Ereig-
nisse und ihre Hintergriinde etwas freier aussprechen, als dies eine Zei-
tung in aller Offentlichkeit tun kann.

Dasselbe gilt noch in vermehrtem Male fiir unsere Verstorbenen, deren
Charakterbild in einem Jahrbuch wohl etwas mehr profiliert werden
kann, als in der Presse und mancher von ihnen hat wohl erst dort eine
posthume Rechtfertigung fiir sein seinerzeitiges Tun oder seine ihm
einmal vorgeworfenen Unterlassung vorgefunden. Ich kann nicht umbhin,
unseren Mitarbeitern einmal mehr fiir diese anspruchsvollen und keinen
Stegreif ertragenden Aufsidtze meine Anerkennung ausdriicken.

Tidtigkeit der Patronatsorganisationen

Deren Jahresbericht kann in dem rund 20 Seiten betragenden Schluf3-
teil unseres Jahrbuches nachgelesen werden und wir haben uns schon
gefragt, ob dieses nicht an archivarischem Gehalt gewinnen wiirde, wenn
diese jahrlichen Berichtgaben, die sich ihrer Natur nach doch immer
wiederholen miissen, nochmals etwas gekiirzt wiirden.

Andererseits hatte ich Thnen vor Jahresfrist versprochen, inskinftig
auf einzelne von ihnen noch ndher einzugehen, was ich hiermit gerne
tun will.
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In der Betreuung und Versorgung der rund zehntausend Blinden
der Schweiz, die meines Wissens noch heute fast ausschlieBlich das Werk
privater Hilfsorganisationen sind, kann nun von einem allgemeinen Zu-
sammenschlu3 der Beteiligten gesprochen werden. Schon seit einiger
Zeit haben sich hier grundlegende Wandlungen angebahnt. Die Invali-
denversicherung spielt dabei natlirlich eine bedeutsame Rolle.

Die friiher etwas globale Versorgung ist einer differenzierten Behand-
lung von Blinden und Sehschwachen gewichen, wobei die Medizin gerade
bei den letzteren teilweise erstaunliche Erfolge aufweisen kann. Durch
physiotherapeutische Behandlungen Jugendlicher an frither unerkannten
Geburtsfehlern kénnen Korrekturen vorgenommen werden, die den Be-
treffenden eine fast 100%ige Arbeitsfdhigkeit verleihen. So weist die
Sehschule St.Gallen eine laufende Besetzung von etwa 30 jungen Leut-
chen auf, die nach jeweils dreiwéchigem Aufenthalt immer wieder neuen
Patienten Platz machen. Ein tragischer Fall wurde mir bei einer Besich-
tigung gezeigt: Ein uneheliches Kind, an einem Augentumor erkrankt
und von den Adoptiveltern dorthin verbracht, wurde von diesen, nach
dem sie die Schwere des Krankheitsfalles erkannt, einfach nicht mehr
abgeholt.

Unter der Leitung von besonders geschulten Lehrkraften bahnt sich
eine breit gelagerte Blindenausbildung an, die den Versehrten, je nach
Geisteskraft, durch Schulung zum gut brauchbaren Menschen heranbil-
den. Der alte Blindenberuf der Sesselflickerin oder des Korb- oder Biir-
stenmachers ist am Aussterben. In von der IV unterstiitzten Ausbildungs-
statten wird der junge Blinde durch gezieltes Training zum Metall- oder
ganz allgemein zum Industriearbeiter herangebildet. Der seit Jahresfrist
in St.Gallen wirkende neue Direktor Altherr des Blindenheimes Sankt
Gallen hatte sich im Hinblick auf seine neue Aufgabe auf einer Europa-
reise alle dhnlichen Ausbildungsstidtten angeschaut und deren Erfahrun-
gen gesichert.

Die wohl schwierigste Aufgabe an die im Blindenwesen titigen und
dafiir heute methodisch vorbereiteten Lehrkrifte bilden die sog. Taub-
blinden, die nicht zu verwechseln sind mit den Taubstummen, also jene
menschlichen Geschépfe, die bei sonst guter organischer Gesundheit
weder zu sehen noch zu héren vermogen. Weil sie fast génzlich welt-
abwesend leben miissen, kennt man nicht einmal ihre genaue Zahl. Man
schitzt sie jedoch fiir die ganze Schweiz auf etwa 50 Personen, davon
befinden sich deren zwei in St.Gallen. Auch diesen Menschen nimmt man
sich heute an und daB3 dies von Erfolg gekront sein kann, bezeugt wohl
am besten die unlidngst in Amerika im hohen Alter verstorbene Helen
Keller, die ihre Universitdtsstudien nach langen, miihseligen Jahren mit
Auszeichnung bestanden und zahlreiche wertvolle Biicher geschrieben
hatte.

Meine Rundschau tiber einen Teil unserer Patronatsorganisationen sei
flir dieses Jahr mit einem etwas erweiterten Bericht liber den AR-Sozial-
dienst der Frauen und Familien abgeschlossen, der vor einigen Jahren
aus der einstigen Familienschutzkommission hervorgegangen ist.

Hier kann bereits von einer interkantonalen Zusammenarbeit gespro-
chen werden, wobei die appenzellische Kommission die Vermittlerin, das
ausfithrende Organ jedoch im Beratungs- und Sozialdienst fiir Frauen
und Familien an der St.Leonhardstrafle 17 in St.Gallen zu finden ist.
Appenzellischerseits bemiiht man sich bei dieser Arbeitsteilung mit der
Beschaffung der noétigen Finanzen fiir die in St.Gallen auflaufenden, an-
teilméBigen Kosten, wihrend die in vorbildlicher Weise arbeitende private
Beratungsstelle St.Gallen’s sozusagen den Kundendienst besorgt.
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Mein Eindruck geht nun dahin, daB8 in diesem Bureau Sozialdienst in
Reinkultur getédtigt wird, der es verdient, unterstiitzt zu werden und der
nach meiner Auffassung noch eine grofle Zukunft hat.

In ihrem Jahresbericht weist deren Leiterin Friulein Berta Hohermuth
mit Beispielen auf die Vielfalt der auftretenden Probleme hin, wie Ehe-
streitigkeiten, Ausbleiben von Unterhaltsbeitrigen, Schulden, Abzahlun-
gen, Lohnforderungen, riickstindige Steuern, Unterstiitzungsfragen, aufler-
eheliche Schwangerschaften, Adoption, Versagen und Schwierigkeiten in
der Berufsarbeit, Streit mit Nachbarn, Weiterbildungs- und Umschu-
lungsfragen von Frauen, Erholungsbediirftigkeit u. a. m., wie sie sich den
dortigen Mitarbeitern tdglich zur Diskussion stellen.

Die angegliederte Informationsstelle fiir Ausldnder wurde im vergan-
genen Jahr von insgesamt 995 Personen, ndmlich 53 Griechen, 288 Ita-
lienern, 645 Spaniern in Anspruch genommen, wobei nach ihrer Hiufig-
keit bemessen, Steuerfragen, Einreise von Familienangehorigen, Versiche-
rungs- und Wohnungsfragen im Vordergrund stehen. Die Funktion dieser
Informationsstelle als Nahtstelle zwischen Schweizern und Ausldndern
kann nicht hoch genug eingeschédtzt werden und weist m. W. keine Paral-
lele in unserem Kanton auf.

Dall man aber in diesem St.-Galler-Bureau auch die bestehenden Ge-
setze fiir die Einbringung von Forderungen zu handhaben weil3, mag
allein mit dem Hinweis bekriftigt werden, daB man dort, nach zehn-
jahriger Einarbeit, im Geschiftsjahr 1967/68 fiir insgesamt Fr. 431 733.—
Alimente eingebracht und an die Mitter weiterleiten konnte. Diese Lei-
stung verdient noch eher Beachtung als bekannt ist, da die Faille oft
tiber Jahre hinaus weiterverfolgt werden miissen, manchmal im Ausland
liegen, und die betroffenen Mitter teilweise mit nicht unbedeutenden
Uberbriickungsbeitridgen bevorschuf3t werden.

Unsere Patronatskommission sah sich von Anfang an aullerstande, eine
eigene Geschiftsstelle dieser Art zu griinden. Dazu fehlten ihr einerseits
die Mittel, andererseits diirfte auch hier die Wahl des Standortes fast
uniiberwindliche Probleme stellen. Wir sind deshalb froh, wenn wir uns
weiterhin auf diesen privaten Sozialdienst der St.Galler Frauen stiitzen
koénnen, wissend, dal3 sie Ratsuchende aus fast allen aullerrhodischen Ge-
meinden empfangen.

Werte Mitglieder, gestatten Sie mir, diesen konkreten Mitteilungen tiber
die Tatigkeit unserer Gesellschaft noch einige Gedankenginge anzufiigen:

Als Gemeinniitzige, die die Volkswohlfahrt auf das Banner geschrieben,
mufl die Erhaltung der Familie, die in den westlichen Staaten noch immer
eine Hauptsdule der Gesellschaftsordnung bildet, die besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden. Auch sie ist ja, wie wohl zu keiner Zeitepoche,
von der Dynamik und den Einfliissen unserer Zeit erfaB3t. Und wenn
diese Zeit auch viel Positives mitgebracht, so birgt sie andererseits auch
Gefahren, an denen nicht vorbeigesehen werden kann. Unsere Gesell-
schaft hat an ihrer Stelle schon darauf hingewiesen. Die beiden letzten
Jahresversammlungen waren der Standortbestimmung in der Frage der
Massenmedien und der Bekdmpfung unziichtiger Literatur gewidmet.
Leider finden sich aber bei solchen Veranstaltungen immer nur wenige
Zuhorer ein, die auf die Zeitverhidltnisse noch einen Einfluf3 ausiiben
konnen. Um jedoch das Interesse wachzuhalten, sollen diese Vortrage
inskilinftig in Form von Ausziigen aus dem Jahrbuch noch einem weiteren
Interessentenkreis bekanntgemacht werden. Ein wertvolles Hilfsmittel
fiir unsere Sache stellt aber auch die Presse dar, wobei wir die Frage
offen halten wollen, inwiefern unsere jungen Leute von ihr Kenntnis
nehmen. Die Diskussion um die Familie und ihrer staatserhaltenden
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Funktion wird indessen weitergehen und die Arbeit der Soziologen wird
nicht ausgehen. Es sei allein schon an die ganz Europa durchziehenden
Studentenunruhen erinnert, deren Teilnehmer, neben einigen begriinde~
ten Riickstidndigkeiten, alle moglichen Motive fiir ihr Tun herausstellen,
nur nicht gerade die eigenen Unzuldnglichkeiten. Die diesbeziiglich wohl
treffendste Begriindung der studentischen Unrast konnte man aus dem
Munde des Rektors der Lausanner Universitdt, Eduard Mauris, verneh-
men. Nach seinen Erfahrungen liegt sehr oft ein «moralischer Bruch»
mit dem Elternhaus und dem angestammten Milieu vor. Heute, so be-
tonte Mauris, kdmen die Studenten keineswegs mehr aus einer relativ
homogenen Schicht, sondern aus den verschiedensten sozialen Kreisen,
die fir die geistige Arbeit nicht ohne weiteres das notwendige Verstindnis
mitbrédchten. Die verlorene Verwurzlung und «Nestwidrme» im Eltern-
haus suchten viele Studenten an der Universitéit, die aber fiir eine solche
Aufgabe weder ausgeriistet noch vorbereitet sei. In diesem Widerstreit
der Meinungen erheben sich neuerdings aber auch Stimmen, ob die
Schutzfunktion der Familie nicht schon lingst einer Uberschitzung an-
heim gefallen und ihr traditionelles Leitbild, wonach im Haus beginnen
musse, was leuchten soll im Vaterland, durch den heute vorherrschenden
Lebensrythmus der Gesellschaft zerstdort worden sei. Bei solchen Gedan-
kengingen, die einem zu manchem Zweifel an der sich angebahnten Ent-
wicklung verleiten kénnten, ist es trostlich, feststellen zu konnen, dal3 der
Mensch, wie er leibt und lebt, doch immer wieder geneigt ist, zu sich
selbst zuriickzukehren. So etwa, wenn man liest, dal3 ein Meisterphoto-
graph, der als Besonderheit junge M#&dchen so photographiert, wie sie
eigentlich sind, ndmlich ohne Pose oder Fratze, dabei mit groBer Geduld
das eigentliche Antlitz, den «Augenblick der Wahrheit» festnageln will.
Und nichts diirfte mehr fiir die Richtigkeit seiner Intuition sprechen,
als die Tatsache, da3 sich arrivierte Filmstars danach dridngen, von ihm
photographiert zu werden. Zu dieser kleinen Renaissanceerscheinung im
Bildwesen paBt vielleicht auch eine Feststellung einer Verkduferin am
Bahnhofkiosk, die mir von einem sichtlich abnehmenden Interesse der
Jugend an den zahlreichen ausgestellten Illustrierten mit absonderlich
gekleideten Frauen, erzihlte.

Die dieser Tage in Lugano stattgefundene Gesellschaftsversammlung
der Schweizerischen Gemeinniitzigen Gesellschaft wurde durch den
Sprechenden beschickt um damit unsere Verbundenheit zu dokumentie-
ren. Alt-Stadtprisident Dr. Landolt, Ziirich, ihr Président, leitete die
Versammlung auf seine Weise und auf alle Fille so, dal es nie lang-
weilig wird. Er erinnerte daran, dal gerade 30 Jahre seit der Gesell-
schaftsversammlung von Yverdon verflossen seien, an der der abtretende
Prisident die Versammlung noch zur Absendung einer Dankadresse an
Neville Chamberlain veranlafte, angesichts der Tatsache, dal er in Mun-
chen noch den Frieden zu erhalten vermocht habe.

Die schweizerische Dachorganisation gleichen Namens steht bekanntlich
nur in losem Zusammenhang mit den kantonalen und staddtischen Ge-
sellschaften, wobei von den Kantonen mit Ausnahme von Freiburg und
Wallis sonst alle vertreten sind. Ihre eigentliche Arbeitsgemeinschaft
bildet die Zentralkommission, die nun durch je einen Vertreter Graubiin-
dens und beider Appenzell wieder ergiénzt wurde. Die wiederum aus-
bezahlten Subventionen beliefen sich auf Fr. 368 100.— und verteilen sich
auf insgesamt 68 Sozialwerke. Das Gesellschaftskapital, das zur Haupt-
sache aus Fonds besteht, betrigt zur Zeit rund 7,6 Mio Franken.

Das Hauptvortragsthema bezog sich auf eine allfdllig kommende Revi-
sion der Bundesverfassung, wozu uns der Vortragende, Nationalrat Dr.
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Brenno Galli, Lugano, in meisterhaft gesetzter deutscher Sprache seine
persdnlichen Gedanken ausbreitete. Die Versammlung beschlo3 darauf,
das Thema aufzugreifen und der Zentralkommission zur Bearbeitung zu
iberweisen, wenn auch die Schweizerische Gemeinniitzige hierzu bis
heute nicht besonders eingeladen wurde. Dabei wurde der Kommission
die offenbar bereits als gesamtschweizerische Maxime zu wertende Richt-
linie mit auf den Weg gegeben, dal3 die sog. heillen Fragen: Einfiihrung
des Frauenstimmrechts, konfessionelle Ausnahmeartikel vorgingig ge-
sondert zur Abstimmung gelangen sollen und diese die Diskussion um
die Partial- oder Gesamtrevision der Bundesverfassung einmal nicht
mehr belasten sollen.

Wie jede dieser Jahresversammlungen, so bot auch die in Lugano ab-
gehaltene die willkommene Gelegenheit, mit der gastgebenden, kantona-
len Sektion in ndheren Kontakt zu kommen. So war es interessant zu
erfahren, dafl die tessinische Gesellschaft die auch schon auf eine 139-
jahrige Téatigkeit zuriickblickt und den ersten Tessiner Bundesrat Stefano
Franscini zu ihren Mitbegriindern zdhlt, mit ihren 600 Mitgliedern, noch
heute recht aktiv ist und z.B. in Sorengo ein Kinderheim fiir korper-
geschadigte Geschopfe unterhilt, das musterhaft gefithrt wird.

Bei dieser Begegnung mit den Confederati, die auch durch einen Vor-
trag von Friulein Carla Balmelli, Fiirsorgerin beim Dipartiment Opere
Sociali Bellinzona, tiber das Flirsorgewesen im Kanton Tessin eingerahmt
war, ist mir als Herisauer die relativ hohe Beteiligungsquote des Kan-
tons am Bau oder Renovation von Alterswohnungen staatlicher und pri-
vater Natur aufgefallen.

Meine Ausfiihrungen schlieBe ich auch dieses Jahr mit einem kurzen
Hinweis auf die Tatigkeit des Schweizerischen Gemeinniitzigen Frauen-
vereins mit seinen 222 Sektionen, der derzeit neben seiner Betreuung von
zahlreichen sozialpolitischen Hilfsorganisationen der Frauen, wie z. B. die
der Pflegerinnenschule, daran ist, ihre Gartenbauschule in Niederlenz
weiter auszubauen und hierfiir iber Fr. 224 000.— aus eigener Kraft ge-
sammelt hat.

Es ist uns schon bemerkt worden, ob sich unsere Téatigkeit eigentlich
nur in der Verteilung anderer Leute Geld erschopfe. Dies ist, wie Sie
vermuten werden, zweifellos nicht der Fall. Die Tatsache, dal3 fiir beide
Landesteile eine Rahmenorganisation mit Rechtspersonlichkeit besteht,
die in der Lage ist, in den vielen Fragen privater Selbsthilfe beratend
und koordinierend mitzuhelfen, oder mit Starthilfen der personlichen
Initiative nachzuhelfen, darf nicht unterschétzt werden. In allen weiteren
Fillen, wo es nicht mehr ohne staatliche Mitwirkung geht, hat unsere
Gesellschaft in zunehmendem MaBe die Funktion einer Treuhidnderin der
zu verausgabenden staatlichen Beihilfen zu libernehmen. Dieser Fall tritt
tiberall dort ein, wo die Sozialversicherungsdmter angesprochen werden
miissen und nicht nur Betriebssubventionen, sondern auch Investitionen
fiir Neu- und Umbauten in Frage stehen. Auch diirfte es in unserer Ver-
einsgeschichte wohl erstmalig sein, da3 sich die Gemeinniitzige auf der
einen und eine Einwohnergemeinde auf der anderen Seite als Vertrags-
kontrahenten in einer Baurechtsfrage begegnen, wie dies in Teufen der
Fall ist.

Meine Damen und Herren, ich habe ihnen letztes Jahr einige Gedanken
uber die weitere Téatigkeit unserer Gesellschaft ausgebreitet, die ich
heute nicht wiederholen will. Wir fiihlen uns also weiterhin zu jeglichem
Tun entflammt und bitten Sie, meine lieben Gemeinniitzigen, uns auch im
neuen Gesellschaftsjahr ihre tatkraftige Unterstlitzung zu leihen.

Der Pridsident: Hch. Kempf-Spreiter
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Die iibrigen Geschifte

Das Protokoll iliber die Jahresversammlung vom 28. Oktober 1967 in
Gais wird genehmigt und dem Aktuar, Lehrer A. Sturzenegger, Rehe-
tobel, bestens verdankt.

Ohne Diskussion wird die Gesellschaftsrechnung 1967 genehmigt; ebenso
die Rechnungen der Subkommissionen. Den Kassieren wird auf Grund
der Revisorenberichte Entlastung erteilt.

Der Vorstand schlidgt pro 1968 Subventionen an 43 Institutionen im
Gesamtbetrage von Fr. 15 800.— vor. Dabei wirft der Prisident die Frage
auf, ob die Winterhilfe, die nicht mehr in allen Gemeinden organisiert
werde, angesichts der vielen anderen Hilfsquellen nicht tiberholt sei. Fir-
sorgerin Hedwig Niederer (Herisau) wehrt sich aufgrund ihrer Erfahrun-
gen als Fiursorgerin fiir diese Hilfe. Die vom Gesellschaftsvorstand vor-
geschlagenen Subventionen werden ohne Gegenstimme genehmigt. Die
Wahlen ergaben die Bestédtigung des Vorstandes, des Préasidenten und des
Kassiers. Der Gesellschaftsvorstand setzt sich demnach wie folgt zusam-
men: Heinrich Kempf-Spreiter, Herisau, Prasident; Rudolf Schlédpfer-Ba-
ker, Teufen, Kassier; Dr. Hermann Grosser, Ratschreiber, Appenzell, Vi-
zeprasident; Arthur Sturzenegger, Rehetobel, Aktuar; Pfr. H. M. Walser,
Teufen; Frau E. Zobrist-Tobler, Herisau.

Bestdtigt wurden auch die Revisoren der Gesellschaftsrechnung, die
Herren Signer und Styger sowie der Ersatzrevisor, Herr Direktor Lutz.
Die Wahlbestdtigung der Subkommissionen wird dem Vorstand iiber-
lassen.

Sonderschule Teufen

Unter Anfiihrung namhafter Pddagogen spricht sich Pfarrer Handschin,
Teufen, dafiir aus, es mochte die Landwirtschaft im Heim Teufen nicht
fallen gelassen werden. Es sei sehr wichtig, die milieugeschéddigten, bil-
dungsfihigen Kinder in der Landwirtschaft einzusetzen. Die Frage nach
der Rendite diirfe nicht wegleitend sein, eine Rendite sei auch bei «ge-
schiitzten Werkstédtten», in denen die Kinder durch Werkleute beschaftigt
und beaufsichtigt werden, nicht da. Die Industrie ist nicht erpicht auf
solche Leute. Die Landwirtschaft eines solchen Heimes miisse auch gar
nicht rentieren, — Préds. Kempf weist darauf hin, dafl es sich nicht um
milieugeschédigte, sondern um ganz schwache Kinder handle, die man
vielleicht bis zu einem Alter von 7—8 Jahren dazu bringe, Beckeli abzu-
trocknen, andere nur dazu, Leintiicher zusammenzulegen. Bei diesen Ge-
schidigten komme der Einsatz in einer Landwirtschaft mit 10 Kiihen nicht
in Frage. Es sind also rein sachliche Griinde, die gegen die Ubernahme der
Landwirtschaft sprechen. Unser Schulinspektor, ebenfalls Fachmann, hat
die gleiche Auffassung. Die Gemeinde Teufen wird den Landwirtschaftsbe-
trieb verpachten. Alt-Regierungsrat W. Hohl (Walzenhausen) teilt mit,
daB die Kommission nach reiflicher Uberlegung einmiitig Nein sagen
miisse. Es steht immer noch ein Areal von rund 1 ha zur Verfiigung, auf
dem eine Kleintierhaltung fiir die Kinder erméglicht werden soll. Auch
der Verwalter des Erziehungsheims Mauren TG wurde zur Mitberatung
herangezogen. Er hilt ebenfalls nur eine Kleintierzucht fiir moglich, auch
im Hinblick auf die Personalfrage. Verwalter Kurt, der Waisenvater, der
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mit seiner Frau das Heim leiten will, besteht nach den Vorschriften der
Invalidenversicherung einen Kurs am Heilpddagogischen Seminar in
Zirich. Sollte sich ein Bedarf einstellen, Kinder in der Landwirtschaft
beschéftigen zu konnen, so soll versucht werden, mit dem Bauernnachbar
zu verhandeln; doch wire solche Hilfe wohl eher eine Belastung. — Pfr.
Handschin ist von den Antworten nicht restlos tiberzeugt. Er ersucht um
Konsultierung von Autoritidten auf diesem Gebiet. — Prasident Kempf ist
bereit, mit Autorititen Riicksprache zu nehmen. — Lehrer Walter Koller,
Gais, findet, die Angelegenheit lasse sich heute nicht erledigen. Es gebe
Heime, die mit Kleintierzucht auskommen, andere, die mit einer Land-
wirtschaft durchkommen. Wenn ein guter Knecht da wére, der fiir die
Landwirtschaft sorgt, und der Leiter sich der Kinder anndhme, wire
eine baduerliche Betiédtigung im weiteren Sinn doch denkbar. Es gibt auch
etwa ein besseres Kind unter den Zoglingen. Und da die Kinder mehr
voneinander annehmen als von einem «grauen Mann», so sollte man
diese Moglichkeit, die spater mit dem Pachter abgemacht werden koénnte,
nicht aulBer acht lassen. — Pfarrer Handschin unterstreicht nochmals
seinen Standpunkt. — Prisident Kempf stellt fest, daB sich der Bau-
rechtsvertrag der AGG mit der Gemeinde Teufen nur auf das Haus —
ohne landwirtschaftliche Zugehorigkeiten — beziehe. In einer Abstimmung
erkliart sich die Versammlung mit dem Baurechtsvertrag einverstanden.
Mit grofBer Mehrheit beschliel3t die Versammlung sodann, die in der Dis-
kussion aufgeworfene Frage betreffend Charakter der Sonderschule mit
20 Schiilern weiter zu studieren.

Nach einer Pause entbietet Bezirkshauptmann Streule in liebenswiirdi-
gen Worten den Grufl des Tagungsortes. — Nach einer kurzen Einfithrung
durch den Prisidenten hilt Fraulein Dr. jur. Elisabeth Ndgeli, Winterthur,

die der Studienkommission zur Revision des Familienrechts angehorte,
ein Referat mit dem Titel:

«Gedanken zur Revision des Familienrechts»
(aus Ziurcher-Mundart tibersetzt)

Sie haben bereits durch den Herrn Prisidenten von unserem Zivilge-
setzbuch, und wie lange es in Kraft war, gehort. Es ist das Werk von
Prof. Eugen Huber. Fiir die seinerzeitige Auffassung war es ein aufler-
ordentlich gutes Gesetz. Ihr Herr Prisident hat auch angetdont, was seit
der Inkraftsetzung von 1912 alles dazwischen gekommen ist: die beiden
Weltkriege, die 30er Jahre mit der Wirtschaftskrise und die Hochkon-
junktur mit dem Personalmangel. Alles das hat die Stellung der Frau
und auch die der Familie in manchen Beziehungen sehr stark gedndert.
Darum ist unser Familienrecht nicht mehr in allen Teilen zeitgemiB. Es
hat eine ganze Reihe von Postulaten, Motionen und Eingaben gegeben,
und auf Grund dieser ist dann eine Studienkommission einberufen wor-
den, von welcher Sie bereits gehort haben. Die finf Juristen waren nicht
etwa Vertreter von verschiedenen Verbidnden, sondern man schaute vor
allem darauf, da3 sich die Mitglieder auf die verschiedenen Landesteile,
Parteien und Konfessionen verteilten. Uber die Arbeit dieser Kommission
will ich berichten.

Die erste Aufgabe, die uns iUbergeben wurde, erstreckte sich iiber fol-
gende Gebiete:
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1. Recht des auBlerehelichen Kindes
2. Adoption
3. personliches Eherecht und Ehegiiterrecht.

Wir haben im Juni 1962 den ersten Bericht erstattet. Der Bericht liber
die Gebiete von Eltern und Kind, Scheidung, Vormundschafts- und Be-
treibungsrecht wurde im Juli 1965 abgegeben. Spater wurden dann unsere
Berichte und Vorschldge an eine grofle Reihe von Stellen zur Vernehm-
lassung zugestellt. Darauf sind viele Eingaben eingegangen, welche jetzt
beim Eidg. Justizdepartement vorliegen. Lange Zeit wulite man nicht,
was lauft und geht. Erst jetzt, seit 14 Tagen wissen wir, daf3 eine Exper-
tenkommission bestellt wird flir die weitere Bearbeitung.

Die beiden Teile «AuBlerehelichen-Recht» und «Adoption» mochte man
vorwegnehmen bei dieser Revision, weil auf diesen beiden Gebieten viel
weniger Differenzen bestehen. Nachtriglich horte man aus verschiedenen
Eingaben, dafl die Studienkommission in dieser Sache viel zu wenig ge-
wagt hitte. Einige meinten, die Kommission hétte ihre Aufgabe viel mehr
im Sinne einer Totalrevision behandeln sollen. Das wollten wir nicht
und ist auch nicht unsere Aufgabe gewesen. Unsere Aufgabe war, jene
Punkte zu priifen, iiber welche Eingaben vorhanden waren.

Als Jurist schitzt man das Werk von Prof. Eugen Huber auBlerordent-
lich hoch. Darum geht man bei dieser Revision vorsichtig vor und mochte
nicht alles auf den Kopf stellen. Es ist auch noch zu sagen, daBl seit dem
Eingang der Berichte verschiedene Jahre vergangen sind und daB die
Entwicklung in dieser Zeit nicht stehen geblieben ist. Wahrscheinlich
wirde auch die Studienkommission heute im einen oder anderen Punkt
andere Entscheide treffen als damals.

Ich kann aus dem groBlen Gebiet heute unmdglich iiber alles sprechen.
Die Hauptpunkte moéchte ich aber herausnehmen, vor allem jene Gebiete,
welche jetzt bei der Revision im Vordergrund stehen, in erster Linie

die Adoption

Die Adoption ist ein Gebiet, iber welches tiberall auBlerordentlich viel
gesprochen und diskutiert wird, weil sich die Ansichten liber diese Insti-
tution sehr stark gedndert haben. Friiher adoptierte man ein Kind, weil
man die Familie fortsetzen wollte. Auf diese Art und Weise wollte man
die leiblichen Nachkommen ersetzen. Oft wurde auch fiir ein bestehendes
Geschift auf diese Art der sonst fehlende Nachfolger ersetzt. Heute steht
einmal der eine Gedanke im Vordergrund: Man moéchte eine Familie, die
nicht vollstdndig ist, mit einer Adoption erginzen. Der zweite Gedanke
ist, elternlosen Kindern ein Heim zu geben. Dieser Gesichtspunkt ist vor
allem durch die vielen Kriegswaisen stark in den Vordergrund getreten.
Die Hauptgedanken bei der Revision des Adoptionsrechtes liegen darin,
daBl man es erleichtern und sodann die Adoption mehr denn je dem El-
tern-Kindverhiltnis angleichen mdchte.

Zum Problem der Erleichterung der Adoption: Heute bestehen drei
Voraussetzungen fiur die Adoption:
1. Es mufl3 jemand 40 Jahre alt sein.
2. Er darf keine eigenen Kinder haben.
3. Die Altersdifferenz mull mindestens 18 Jahre betragen.
Die Studienkommission hat das Mindestalter auf 35 Jahre herabgesetzt.
Die 18 Jahre Altersdifferenz wurden natiirlich aufrecht erhalten. Die
Kommission sagte sich, man sollte, wenn auch ein Kind da ist, doch noch
adoptieren und dem Kind ein Geschwisterlein geben. Es sind seither
neue Vorschliage eingegangen, die noch weiter gehen. Diese setzen z. B.
die Altersgrenze bis auf 30 Jahre herab oder meinen, man sollte iiber-

127



haupt keine Altersgrenze setzen; wenn die Eheleute seit 5 Jahren ver-
heiratet seien, sollten sie adoptieren diirfen.

Ich bezweifle, ob diese Loésung gut ist. Man heiratet doch heute im
allgemeinen sehr oft frith und noch jung. Der Mann ist z. B. 20 Jahre alt
und das Mé&dchen vielleicht noch jiinger. Nach 5 Jahren mochten sie ein
Kind adoptieren. Ob sie dann schon reif genug sind, liber diese doch
schwerwiegende Frage entscheiden zu konnen? Vor allem aber mdchte
ich heute unbedingt weiter gehen in der Frage der bereits vorhandenen
Kinder und sagen: Es kommt gar nicht darauf an, ob man schon eigene
Kinder hat oder nicht. Man sollte einfach adoptieren kénnen, wenn man
es fiir richtig findet. Es ist ja auch eher zu verantworten, in diesen Fra-
gen etwas zu lockern; denn bei einer Adoption braucht es nicht nur die
Formalitidten der o6ffentlichen Beurkundung, sondern auch die Zustim-
mung der Vormundschaftsbehorde. Wenn eine Vormundschaftsbehorde
eine Adoption fiir fehl am Platze hilt, kann und soll sie ihre Zustimmung
versagen.

Zum zweiten mochte man die Stellung des Adoptivkindes dndern. Das
Adoptivkind bekommt heute schon den Namen desjenigen, der es an-
nimmt. Die Adoptiveltern verfiigen liber die «Elterliche Gewalt» bei einem
Minderjahrigen. Im Erbrecht ist das Adoptivkind gegeniiber dem Adop-
tierenden erbberechtigt, nicht aber gegeniiber seiner Familie. Umgekehrt
hat derjenige, der das Kind angenommen hat, kein Erbrecht am Adop-
tivkind. Das Gesetz hat dies so geregelt, weil man auch Erwachsene,
Volljdhrige, adoptieren kann. Damit kann niemand eine Person adop-
tieren, um sie bald beerben zu koénnen. Es wird nun angestrebt, dem
Adoptivkind im Erbrecht die gleiche Stellung einzurdumen wie einem
eigenen Kind.

Das Biirgerrecht erreicht man heute nicht durch die Adoption; auch das
im Gedanken, man diirfe nicht diesen Weg gehen zur Umgehung der Ein-
biirgerung. Oft gibt es aber groBe Schwierigkeiten, wenn Kind und Eltern
verschiedene Biirgerrechte haben; denn sehr oft erfidhrt das Kind zu-
fallig, dal es ein Adoptivkind ist, wenn es irgendwo sieht, dal es ein
anderes Biirgerrecht hat als seine Eltern. Es ist nun eine Frage fiir sich,
die nicht ins Recht gehort, sondern zu den menschlichen Fragen, ob und
in welchem Moment man dem Kind sagen soll, dal es nicht das eigene
Kind ist. Zu dem «ob» wiirde ich meinen, man soll es unbedingt sagen.
«Wann» es geschehen soll, ist eine Frage des einzelnen Falles. In den
Vorschlidgen der Studienkommission ist vorgesehen, dall ein minderjah-
riges Schweizerkind in jedem Falle das Biirgerrecht seiner Adoptiveltern
bekommen soll. Ein Auslidnderkind soll es erhalten, wenn es unter 12 Jah-
ren adoptiert wird. Dann wird es doch noch einen groBen Teil seiner
Jugendzeit als Schweizerkind verbringen.

Auf der anderen Seite mochte man in den persénlichen Beziehungen
zwei Punkte durch Aufhebung &dndern: Zunidchst einmal das Erbrecht
gegeniiber der urspriinglichen Familie. Dieses besteht heute noch, spielt
aber in den wenigsten Fillen eine praktische Rolle. Wichtiger ist die Un-
terstiitzungspflicht gegeniiber der urspriinglichen Familie. Sie kann unter
Umstidnden sehr groBe Folgen haben. Ein Beispiel: Ein Kind lebt als
Adoptivkind in einer anderen Familie. Mit seiner rechten Familie hatte
es nie Kontakt. Eines schones Tages kommt nun die Heimatgemeinde und
erklirt: Deinen Vater miissen wir jetzt unterstiitzen und du hast nun zum
Unterhalt auch etwas beizusteuern. Hiergegen kann man sich heute nicht
wehren.

Auch die Aufhebung der Adoption moéchten wir erschweren. Heute ist
es moglich, im gegenseitigen Einvernehmen oder auch durch den Richter,
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eine Adoption aufzuldésen. Wir finden, es wiare sicher richtiger, wenn man
eine Adoption nur durch den Richter aufheben kénnte.

Ein letzter Vorschlag stammt nicht von unserer Studienkommission,
sondern vom Internationalen Sozialdienst in Genf. Er erscheint aber sehr
gewichtig. Danach sollten Vermittlungsstellen fiir Adoptivkinder wie Ehe-
vermittlungsbiiros einer Bewilligungspflicht unterstellt sein. Ein Adoptiv-
kind kann man heute einfach versorgen. Dies ist hauptsiachlich dort sehr
gefahrlich, wo Kinder ins Ausland vermittelt werden.

Ein zweites wichtiges Gebiet ist das

aufereheliche Kindesverhdltnis

Friher betrachtete man es als eine groBe Schande, wenn in einer Fa-
milie ein uneheliches Kind zur Welt kam. Heute denkt man viel freier
daruber. Auch in dieser Frage gehen die Meinungen weitgehend in glei-
cher Richtung. Man mochte die Stellung von Mutter und Kind verbes-
sern, wobei das Interesse des Kindes aber immer im Vordergrund stehen
soll.

Nach dem bestehenden Recht wird das auBereheliche Kindesverhaltnis
auf drei Arten begrindet:

1.Man kann ein auBlereheliches Kind «anerkennen», nicht nur sagen,
man sei der Vater, sondern in ganz spezieller Form. Wenn man dies
durch eine o6ffentliche Urkunde oder durch ein Testament bezeugt, er-
hilt das Kind den Namen und das Biirgerrecht des Vaters. Dieser muf}
dann auch weitgehend fiir das Kind sorgen und das Kind wird dem
Vater gegeniiber erbberechtigt.

2. Sodann besteht der Weg der gewodhnlichen Vaterschaftsklage. Dabei
geht es vor allem um die Feststellung des Vaters und um seine finan-
ziellen Leistungen. Man spricht daher oft vom «Alimentenkind», im
Ausland vom «Zahlvater».

3. Unser Gesetz geht aber noch weiter. Den Vater kann man nicht nur zu
diesen Leistungen verpflichten; unter bestimmten Voraussetzungen ist
ihm das Kind mit Standesfolge zuzusprechen. Auf diese Weise be-
kommt es eine dhnliche Stellung wie das anerkannte Kind.

Zum letzten Punkt der Zusprechung mit Standesfolge fragen wir uns, ob
gerade unter ihren bestimmten Voraussetzungen (wie Vorliegen eines
Verbrechens oder eines Heiratsversprechens) oder wenn eine Vormund-
schaft errichtet ist, das Verhiltnis zwischen Vater und Kind wirklich
enger zu kniipfen ist. Seinerseits ist es gewif3 richtig, wenn der Vater fiir
das Kind sorgen mull. Andererseits hat er dann bei der Erziehung auch
mehr zu sagen. Begreiflicherweise sind vor allem die Fiirsorgestellen von
dieser Institution gar nicht sehr begliickt. Sie erkldren, in jenen Fillen
viel mehr Schwierigkeiten zu haben, in denen der Vater auch das Mit-
spracherecht besitzt. Unsere Kommission hat diese Standesfolge trotzdem
nicht gestrichen, weil in dieser Richtung keine einzigen Eingaben ein-
gegangen waren. Wie ich Ihnen schon sagte, hatten wir uns auf die ein-
gegangenen Vorschlige zu beschrianken. Der Vorschlag wird aber von
anderer Seite kommen.

Anderungen sind aber in der Frage nach dem Nachweis der Vater-
schaft vorgesehen. Heute wird eine Vaterschaft vermutet, wenn bewiesen
ist, dal der Vater in der kritischen Zeit mit der Mutter zusammen war.
Diese Vermutung entfillt aber, wenn erhebliche Zweifel geltend ge-
macht werden konnen. Das ist auflerordentlich gefidhrlich. Manche von
IThnen wissen, daf3 damit vor allem dem Nachweis von Mehrverkehr die
Tire aufgemacht wird, z. B.: dem «guten Freund», der vorerst veranlaBt
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wurde, zum Madchen zu gehen, um spiter sagen zu kénnen, es sei auch
noch ein Zweiter dagewesen. Man denke auch an den anderen Freund,
der im gleichen Sinne falsches Zeugnis ablegt. In vielen Féllen ist es
schon vorgekommen, daB ein zweiter VaterschaftsprozeB stattfinden
mulite, weil frither wegen falschen Zeugnisses falsch entschieden wurde.
Die Behebung solcher Schwierigkeiten ist nicht einfach und bisher in
verschiedener Weise versucht worden. Nach schweizerischem Recht mul}
die Klage heute abgewiesen werden. Es gibt ausldndische Gesetze, welche
die verschiedenen Mainner, die als Vater in Frage stehen, zu den vor-
gesehenen Leistungen solidarisch verpflichten. Fiir ein Kind kann es na-
tiirlich nicht sehr angenehm sein zu wissen, dafl fiir seinen Unterhalt
durch verschiedene Minner gesorgt wird, die nicht wissen, wer der Vater
ist. Die Studienkommission strebt eine Anderung des Inhalts an, daB3 der
Beklagte als Vater gelten soll, wenn er mit der Mutter Verkehr hatte,
sofern er nicht nachweisen kann, daB8 seine Vaterschaft hdochst unwahr-
scheinlich oder ausgeschlossen ist. Selbstverstindlich kommen auch an-
dere Formulierungen dieses Gedankens in Betracht. So empfiehlt Dr.
Hegnauer, der sich als Kommentarverfasser sehr mit diesem Problem
beschéftigt hatte, zu sagen: «Wenn die Vaterschaft unmdoglich oder we-
niger wahrscheinlich ist als die eines anderen.» Praktisch bedeutet es das
gleiche. Hauptsache ist, daB der Nachweis der Vaterschaft bei solchen
Zweifeln nicht so sehr erschwert ist und dal man alle Beweismittel, die
heute zur Verfiigung stehen und friiher, als das Gesetz in Kraft getreten
ist, noch unbekannt waren, anwenden kann, ndmlich die Blutgruppen-
bestimmung und neuestens auch das Anthropologisch-Erbbiologische
Gutachten. Dieses ist aber eher kompliziert. Das Kind mul3 2 oder 3 Jahre
alt sein, bis man auf diesem Wege brauchbare Schliisse auf die Vater-
schaft ziehen kann.

Einen Artikel méchte man streichen im Gesetz, der sagt, daB in allen
Fallen die Klage abgewiesen werden mull, wenn die Mutter einen un-
ziichtigen Lebenswandel fiihrt. Es wird nicht oft vorkommen, aber man
straft damit zugleich auch das Kind, nicht nur die Mutter. Es bekommt
keine Leistungen und der Vater geht schadlos aus, er muf3 nicht einmal
etwas bezahlen. Ob es richtig ist, da3 das M&ddchen in diesem Falle allein
die Folgen tragen muf}, kann man sich mit gutem Gewissen fragen.

Die Leistungen fiir die Mutter und das auBBereheliche Kind mdchte man
auch etwas verbessern. Jetzt mufl der Unterhalt fiir die Mutter vier
Wochen vor und vier Wochen nach der Geburt bezahlt werden. Man
mochte das auf acht Wochen erhéhen. Die Alimente fiir das Kind werden
bis zum 18. Lebensjahr bezahlt. Dies mdchte man neu auf 20 Jahre er-
hohen. In bestimmten Féillen, wenn die Vaterschaft glaubhaft und die
Mutter in Not ist, kann man gegenwéirtig die Sicherstellung vom Vater
verlangen fiir die Entbindungskosten und den Unterhalt fiir das Kind
widhrend drei Monaten. Auch hier méchte man weiter gehen und auch
den Unterhalt fiir die Mutter miteinbeziehen. Wenn eine Mutter in Not
ist, niitzt es ihr nichts, wenn sichergestellt wird, denn sie braucht drin-
gend Geld. Ist die Vaterschaft wirklich glaubhaft, soll an Stelle der
Sicherstellung die Vorschuf3pflicht treten.

Einen Punkt betrachtet die Kommission als sehr wichtig, ndmlich die
Alimentenzahlung. Die meisten von Thnen wissen, daf3 es in vielen Fillen
Schwierigkeiten gibt und daB die Mutter oft viel Unannehmlichkeiten
hat, weil der Vater die Alimente nicht bezahlt. Wir haben heute folgende
Bestimmungen im Gesetz: Wenn ein Vater oder Ehemann seinen Pflich-
ten nicht nachkommt, kann der Richter die Anweisung geben, daB3 der
Arbeitgeber direkt der Frau Zahlung leistet. Das gilt heute aber nur fir
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die bestehende Ehe. Man mochte diese Befugnis nun ausdehnen auf die
Alimente fiir auBlereheliche Kinder und in Scheidungsféllen. Das wére
ganz bestimmt eine sehr groBle Hilfe fiir die Eintreibung der Alimente.

Verschiedener Meinung ist man noch hinsichtlich der Stellung der Mut-
ter. In jedem Falle verlangt das Gesetz vor oder nach der Geburt die
Ernennung eines Beistandes, der die Interessen von Mutter und Kind
vertritt. Diese sehr gute Bestimmung soll bestehen bleiben. Es gibt viele
Miitter, die vor oder nach der Geburt nicht in der Lage sind, alles Not-
wendige zu erledigen. Dieser Beistand wird spéter durch einen Vormund
ersetzt, wenn das Kind nicht unter die elterliche Gewalt der Mutter ge-
stellt wird. Hierzu ist die Praxis je nach Kanton sehr verschieden. Es
gibt Vormundschaftsbehoérden, die jeder fiahigen auBerehelichen Mutter
gerne die elterliche Gewalt geben, und es gibt andere, die in jedem Falle
einen Vormund bestellen. Sie wissen bestimmt, daB3 es sehr viele tiichtige
auBereheliche Miitter gibt, die durchaus in der Lage sind, fiir ihr Kind zu
sorgen und auch die elterliche Gewalt zu bester Zufriedenheit auszutiben.
Hier wire es sicher am Platze, den Miittern die elterliche Gewalt zuzu-
sprechen. Uberall dort ist aber ein Vormund nétig, wo die Mutter diesen
Anforderungen nicht geniigt. Die Stellung der Mutter wiirde durch diese
Regelung aufgewertet, was man heute ja anstrebt. Hétte die Mutter
grundsitzlich einen Anspruch auf die elterliche Gewalt, konnten abwei-
chende Entscheide weiter gezogen werden fiir das Bundesgericht als letzte
Instanz. Man kdme damit allmahlich zu einer einheitlichen Praxis, weil
sich die kantonalen Gerichte nach der Bundesgerichtspraxis ausrichten
miiBten.

Ich weil3, daBB gewisse Kreise und vor allem auch die Vormundschafts-
behorden, die vielleicht heute auch hier vertreten sind, sich gegen diese
Neuerung wehren. Sie befiirchten viel kompliziertere Verhéltnisse. Denn
wenn nach dem Anderungsvorschlag ein Vormund zu bestellen ist, hat
es in einem ordnungsgemidfBen Verfahren zu geschehen, wihrend sich
heute durch einfache Erkldrung der Beistand durch einen Vormund er-
setzen 14Bt. Das miissen wir zugeben; aber im Interesse der Miitter
scheint mir dieses Postulat doch von groBer Wichtigkeit.

Im Zusammenhang mit dem auBlerehelichen Kindesverhéltnis befaf3ten
wir uns auch mit weiteren Kindesinteressen, so vor allem auch mit dem
ehelichen Eltern-Kind-Verhéltnis. Hier wird nicht viel zu &ndern sein.
Ein Problem betrifft die elterliche Gewalt. Diese steht grundsétzlich
beiden Eltern gemeinsam zu. Treten aber Differenzen auf, so entscheidet
nach dem heutigen Recht der Wille des Vaters. Man fragt sich heute mit
Recht, ob der Vater wirklich immer im Interesse des Kindes entscheidet.
Ich sage dies nun nicht als Frau, sondern im Interesse des Kindes; denn
eine Mutter kennt ihr Kind bestimmt oft besser als der Vater und hat
meist engeren Kontakt mit ihm.

In bestimmten Fragen wie {iber Schule und Erziehung sollte man die
Regel daher etwas lockern und vielleicht doch mehr auf die Mutter achten.
Das soll kein Vorwurf sein gegen die Viter. Diese finden oft wenig Zeit
flir ihre Familie; nicht weil es am guten Willen fehlt, sondern weil sie
sehr oft durch den Beruf sehr stark in Anspruch genommen werden. Ich
denke, dal3 es im Interesse des Kindes wire, wenn man die prinzipielle
Gleichstellung von Vater und Mutter nicht durchbrechen wiirde und den
bestehenden Vorrang des Vaters fallen lieBe. Wenn trotzdem Differenzen
auftreten wiirden, wire es an der Vormundschaftsbehtrde, die Entschei-
dung zu treffen. Vermutlich wird es nicht sehr viele solcher Fille geben.

Nach einer weiteren Bestimmung haben die Eltern fiir den Unterhalt
und die Erziehung der Kinder aufzukommen. Das ist eine Selbstverstidnd-
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lichkeit. Wenn Kindesvermogen da ist, z. B. ein Erbteil der GrofB3eltern,
darf man dieses Vermdégen nur mit Zustimmung der Vormundschaftsbe-
hoérde angreifen. Man erhilt diese nur in ganz besonderen Fillen wie etwa
in Notlagen. Auch da entscheiden die Vormundschaftsbehorden auBler-
ordentlich verschieden. Einige Behotrden sind immer noch der Ansicht,
dafl dem Kind dieses Vermogen mit 20 Jahren in gleicher Hohe zur Ver-
fligung stehen sollte wie zur Zeit des Anfalles. Dabei wire es manchmal
gewif3 besser, mit diesem Vermégen etwa eine Ausbildung zu bezahlen,
die sich die Eltern nicht erlauben kénnten. Der Vorschlag der Kommis-
sion lautet: Die Eltern diirfen das Kindesvermoégen angreifen, wenn es
notwendig ist. Falls aber MiBBbrauch getrieben wird, hat nach allgemeinen
Bestimmungen wiederum die Vormundschaftsbehorde einzugreifen.

Auch das Recht der Ehescheidung wirkt sich auf die Kinder aus. Ich
mochte es auf Wunsch des Prisidenten vom Standpunkt des Kindes aus
beleuchten. So finden wir hier z. B. Bestimmungen iiber die Alimente.
Wir haben bereits im Zusammenhang mit den Alimenten fiir auBerehe-
liche Kinder erwidhnt, dafl es die Moglichkeit geben sollte, den Arbeit-
geber zu direkten Zahlungen an die Mutter zu verhalten. Indirekt kann
auch die Frage des Namens der geschiedenen Frau die Kinder mit betref-
fen. Heute ist es ja so, daB die Frau jenen Namen wieder annehmen
mulB, den sie vor der EheschlieBung getragen hat. Wenn sie ledig war, ist
es der Madchenname, wenn sie schon einmal verheiratet war, der friihere
Frauenname. Oft spielen da aber auch noch andere Interessen eine sehr
grofle Rolle. Die Frau mochte ihren Ehenamen behalten, vielleicht weil
sie ein Geschaft besitzt oder auch im Interesse der Kinder. Man wiinscht,
daB diese den gleichen Namen tragen wie die Mutter und dal man sie
nicht immer fragen kann: Warum hei8est du nicht gleich wie deine
Mutter? Es ist auch heute nicht ausgeschlossen, den Ehenamen weiterzu-
fihren, aber es benétigt eine gewodhnliche Namensédnderung, die nicht im
Scheidungsprozel3 geregelt werden kann. Hierzu bedarf es eines Admini-
strativverfahrens vor dem Regierungsrat des Heimatkantones. Weil die
Frau das Biirgerrecht auch nach der Scheidung vom Manne behélt, kann
es vorkommen, dall sie diese Namensidnderung in einem ganz anderen
Kanton, zu dem sie gar keine Beziehungen hat, anstreben muf. Nehmen
wir ein Beispiel: Eine Appenzellerin war mit einem Waadtlédnder, der
im Kanton Appenzell wohnt, verheiratet. Dann mufl sie im Waadtland
diese Namensdnderung beantragen, weil das die Heimat ihres Mannes
ist. Das Verfahren ist sehr kompliziert und die Aussichten sind auch da
von Kanton zu Kanton verschieden. Es gibt Kantone, die Namensande-
rungen bewilligen und andere, die sie erschweren. Auch hier geht der
Vorschlag der Kommission dahin, den Richter im Scheidungsverfahren
zustindig zu erkldren. Er kennt die Verhiltnisse. Weitere Vorteile wiaren,
dal man solche Entscheide weiterzichen konnte an das Bundesgericht
und damit zu einer einheitlichen Praxis kdme.

Im Scheidungsurteil werden nicht nur die Alimente fiir die Kinder fest-
gesetzt, sondern auch die Renten fiir die geschiedene Ehefrau. Das Gesetz
gestattet, dal auf Begehren des Pflichtigen solche Renten, wenn sich die
Verhiltnisse gedndert haben, herabgesetzt oder sogar unter Umstinden
aufgehoben werden koénnen. So zum Beispiel, wenn dem Mann im Pen-
sionierungsalter keine so groen Mittel mehr zur Verfiigung stehen. Aus-
geschlossen ist dagegen, die Rente spater heraufzusetzen, Das kann sich
sehr ungerecht auswirken, besonders heute infolge der Geldentwertung.
Im Scheidungsurteil konnte man natirlich mit einer Indexklausel helfen.
Diese erfal3t aber mangels Voraussehbarkeit solche Fille nicht, in denen
der Mann nach der Scheidung viel mehr verdient, vielleicht eine Erbschaft
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macht und nun sehr vermoégend ist. Obwohl er seiner geschiedenen Frau
leicht mehr bezahlen kénnte, mufl sie mit der urspriinglich festgesetzten
kleinen Rente auskommen. Auch hier strebt man an, neben der Reduktion
ferner die Erhéhung solcher Renten vorzusehen.,

Ein letzter Revisionspunkt aus dem Scheidungsrecht betrifft das Ehe-
verbot. Wir kennen verschiedene Wartefristen, Eine Frau hat nach der
Auflosung der Ehe von Gesetzes wegen 300 Tage Wartefrist, eventuell
weniger, wenn eine Geburt eintritt, Das ist physiologisch begriindet. Etwas
anderes ist das eigentliche Eheverbot, das im Scheidungsurteil festgelegt
werden kann, sozusagen als Strafe fiir ein ehewidriges Verhalten. In man-
chen Fillen ist das bestimmt gerechtfertigt. Man kann sich dem aber ent-
ziehen, indem man ins Ausland reist und sich dort neu trauen 1la(t. Das
kann lange bevor das Eheverbot abgelaufen ist geschehen. Eine Heirat,
die im Ausland nach dem dortigen Recht giiltig vollzogen wurde, mufl
nachher auch in der Schweiz anerkannt werden. Folglich konnen Leute,
die Geld besitzen, ins Ausland, vor allem nach England reisen, wihrend
andere die Wartefrist trifft. Darum finden wir, sie sei besser zu streichen.

Der letzte Teil, mit dem sich die Kommission beschiftigt hat, geht vor
allem die Frauen an. Es handelt sich um Fragen aus dem personlichen
Eherecht und dem ehelichen Giiterrecht. Sie bereiteten der Kommission
eine auBerordentlich groBe Arbeit. Da die Frau mit mancher Regelung
des geltenden Rechtes nicht ganz einverstanden ist, bin ich sehr froh, liber
diese Fragen einmal in einem so grollen Kreigs von Mannern sprechen zu
kénnen.

Im personlichen Eherecht steht eine Bestimmung ganz oben und die
heiflt: «Der Mann ist das Haupt der Familie!» Dariiber wurde schon sehr
viel gesprochen und sind die Meinungen sehr geteilt. Die einen modchten
diese Bestimmung unbedingt beibehalten und die anderen sind dafiir, sie
zu streichen. Meistens spielt sie aber praktisch gar keine groB3e Rolle. Es
liegt uns heute ganz besonders am Herzen, dal die Familie geschiitzt ist,
dall man dem Verfall, den man in einer gewissen Richtung sieht, versucht
Einhalt zu tun. Ob die genannte Bestimmung nun bleibt oder nicht, wird
an dieser Frage nichts dndern. Sie wissen alle, daB es Ehen gibt, in denen
die Frau die Hosen tridgt. Deswegen brauchen es gar keine schlechten
Ehen zu sein. Es ist in solchen Ehen vielleicht einfach die Frau der stiarkere
Teil. Dann kann lange im Gesetz stehen: Der Mann ist das Haupt, ohne
an den tatsdchlichen Verhdltnissen das geringste zu &dndern. Personlich
messe ich daher der strittigen Frage keinerlei Bedeutung bei.

Anders verhilt es sich bei dem Thema, das ich friiher erwéhnt habe,
nadmlich bei Differenzen in der Auslibung der elterlichen Gewalt, Im
Haupt der Familie stehen Mann und Frau als zwei erwachsene Menschen
einander gegeniiber, wovon das eine oder andere stidrker ist. Wenn aber
das Kind Objekt der Gewaltausiibung ist, soll jener Elternteil entscheiden,
welcher fur das Kind das bessere meint.

Vom Frauenstandpunkt aus wichtig ist sodann das Problem der Berufs-
ausubung der Frau. Nach dem heutigen Recht darf sie nur mit der Zu-
stimmung des Mannes berufstéitig sein. Wenn er ihr diese Bewilligung
nicht gibt, kann sie sich an den Richter wenden. Dieser muf3 ihr die Er-
laubnis dazu geben, wenn die Berufsausiibung im Interesse der Familie
ist. Hier sind praktisch vor allem finanzielle Gesichtspunkte malgebend.
Eine Berufsausiibung kann unter Umstidnden aber nicht nur aus finanziel-
len Griinden erwiinscht sein, sondern vielleicht einfach im personlichen
Interesse der Frau. Sie hat z. B. keine Kinder und mdchte etwas, was ihr
Leben noch mehr ausfiillt als nur eine kleine Wohnung, Besonders heute,
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wo die Stadtwohnungen, zum Teil auch solche auf dem Lande, mit allen
Bequemlichkeiten ausgestattet sind, zeigen sich solche Bediirfnisse. Man
sollte hier etwas freier sein. Ganz bestimmt ist das eine Frage, die man
miteinander besprechen soll; und eine Frau sollte nicht gegen den Willen
des Mannes berufstédtig sein. Ich glaube, wenn in diesen Fragen sehr
groBle Differenzen herrschen, kann eine Ehe nicht mehr sehr gut sein, so
daB3 es wohl meistens zur Scheidung kommen wird. Wir sind deshalb der
Meinung, daB3 die aufgefiihrte Bestimmung gestrichen werden soll, und
zwar einfach aus Griinden der Gerechtigkeit, weil ein Personlichkeitsrecht
der Frau zur Diskussion steht, Sie sollte dieses haben und nicht ganz an-
ders gestellt sein als der Mann. Ein Mann kann den Beruf, die Stellung
wechseln. Er kann am Abend nachhause kommen und sagen: «Ich habe
gekiundigt und in zwei Monaten ziehen wir von Briilisau nach Basel, weil
ich dort eine bessere Stelle gefunden habe und dort auch mehr verdiene.»
Die Frau kann gar nichts dagegen unternehmen, sie muB3 einfach mit-
gehen. Dal man mitgeht, finden wir zwar richtig, aber nicht die so voll-
stdndig verschiedene Rechtslage von Mann und Frau.

Sie kennen vielleicht auch den Begriff der Schliisselgewalt. Man ver-
steht darunter, daB3 die Frau die Gemeinschaft fiir die laufenden Bediirf-
nisse des Haushaltes vertritt und dadurch den Mann verpflichten kann.
Bisweilen strapaziert aber eine Frau diese Schliisselgewalt. Wenn sie zu-
viel kauft und sofort bezahlt, verschlagt es wenig. Falls sie aber auf Kre-
dit kauft, spdter die Rechnungen kommen und der Mann bezahlen soll,
muf} er sich wehren kénnen. Er ist auch berechtigt, der Frau diese Schliis-
selgewalt zu entziehen, wenn sie unfiéhig ist dazu oder wenn sie sie mif3-
braucht. Wurde die Schliisselgewalt entzogen, kann sich die Frau an den
Richter wenden, sofern sie nachweisen kann, daB der Entzug nicht ge-
rechtfertigt war. Diese Regelung widerspricht im Grunde dem Rechts-
grundsatz: Wer etwas behauptet, soll dies auch beweisen konnen! Ein
Mann, der behauptet, seine Frau sei nicht fahig die Schlisselgewalt aus-
zuiiben, sollte es auch beweisen miissen. Es wire dann bei richtigem Be-
weis an der zustidndigen Stelle, diese Schliisselgewalt zu entziehen. Sie
sehen, es geht einfach um eine Umkehrung der Beweislast, was bestimmt
in Ordnung waére.

Eine weitere Bestimmung des geltenden Rechtes verlangt fiir gewisse
Geschidfte unter Ehegatten die Zustimmung der Vormundschaftsbehorde,
so zum Beispiel: Mann und Frau moéchten einen Vertrag abschlieBen, der
das Frauengut betrifft, oder die Frau verpflichtet sich zu Gunsten ihres
Ehemannes. Wenn sich nun eine Frau fiir ihren Mann verbiirgt, achten
die Banken sehr darauf, daB3 die erforderliche Zustimmung vorliegt, weil
die Frau, wenn sie fehlt, sich ihren Verpflichtungen entziehen konnte, Die
Studienkommission und auch viele Frauenkreise sind der Meinung, diese
Bestimmung sollte man streichen. Wir kénnen nicht auf der einen Seite
behaupten «Wir Frauen sind selbstindig, wir kennen uns jetzt aus und
haben es zum Teil auch schon bewiesen», um auf der anderen Seite doch
noch Schutz vor Miflgriffen in Anspruch zu nehmen. Das palBt gar nicht
zusammen, Man kann nicht den Fiinfer und das Weggli haben. Dagegen
mochte die Studienkommission in diesem Zusammenhang eine neue Be-
stimmung einfilhren und zwar eine Entschddigung fiir die Frau, welche
im Betrieb oder Geschéift ihres Mannes mitarbeitet. Bezieht sie einen
Lohn, so ist die Sache klar: wurde er wirklich abgemacht und ihr gut-
geschrieben, so bekommt sie, wenn der Mann stirbt oder das Geschéft
liquidiert wird, den vereinbarten Betrag. Wenn aber nichts vereinbart
wurde, erhilt sie auch nichts fiir vielleicht jahrelange Mitarbeit. Demge-
geniiber existiert eine derartige Bestimmung im Gesetz fiir erwachsene
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Kinder, die im Betriebe ihrer Eltern mitarbeiten. Bei der Teilung des
Nachlasses genieen sie ein gewisses Vorrecht, den sogenannten Lidlohn.
Diesen haben sie den anderen Kindern als Entschidigung fiir das, wag sie
geleistet haben, voraus. So etwas &dhnliches sollte man auch der Frau zu-
gestehen,

Zum Schlusse gestatte ich mir noch, vom Standpunkt der Frau aus ge-
sehen sehr wichtig, einige Bemerkungen zum «Ehelichen Giiterrecht».
Als erstes gebe ich in aller Kiirze einen Uberblick iiber die gegenwirtige
Rechtslage, denn ich mache immer wieder die Erfahrung, dafl nicht alle
Leute liber das eheliche Gliterrecht auch nur einigermaflen orientiert sind.
Namentlich in gesunden Ehen denkt man oft gar nicht daran. Wir haben
nach dem Gesetz heute drei Giliterstande:

1. Die Giitertrennung

Jeder Teil hat das Eigentum an seinem Vermoigen, den Zins davon, die
Verwaltung und die Verfligung dariiber, Er haftet flir seine Schulden
und der Mann mul} fiir die Familie sorgen. Das ist ein allgemeiner Grund-
satz, aber die Frau mull ihm einen gewissen Beitrag leisten. Jeder Teil
hat sein gewisses Einkommen, und was erspart wird, das gehort ihm. Sein
Vermogen wichst dementsprechend an. Wenn die Ehe aufgeltst wird, be-
stehen schon zwei Teile, weil ja jeder das seine in der Hand hat. Wenn
die Frau die Verwaltung trotz der Giitertrennung ihrem Mann tberlait
und er in Konkurs fillt, hat sie kein Konkursprivileg, weil sie ihm frei-
willig die Verwaltung ubergeben hat.

2. Die Giitergemeinschaft

trifft man im ganzen ziemlich selten an. Diese kennt einfach ein Gemein-
schaftsgut aus dem Méinner- und aus dem Frauengut. Es ist das, was beide
in die Ehe mitbringen oder nachher eventuell noch erben, Was man mit
der Zeit dazu erspart, vermehrt das Gesamtgut. Es ist das Eigentum von
beiden und wird vom Manne verwaltet. Ich mochte iliber die Giiterge-
meinschaft nicht mehr sagen, da sie ja doch sehr selten ist.

3. Die Giiterverbindung

Das ist der wichtigste Giiterstand. Er ist schdtzungsweise in 90—95 Prozent
aller Ehen in der Schweiz giiltig, vor allem darum, weil er der gesetzliche
Giliterstand ist. Wenn man nichts anderes abmacht, rutscht man, ohne es
zu wissen, in die Giiterverbindung. Das ist vor allem auch fiir jene Ehen
wichtig, in denen bei der Heirat keine Vermogenswerte eingebracht wer-
den. Die Ehegatten denken vielleicht gar nicht an die finanzielle Seite. Bei
Giterverbindung bleibt grundsitzlich jeder Teil Eigentimer des Vermo-
gens, das er in die Ehe brachte und was er vielleicht nachher noch erbt.
Der Mann verwaltet selbstverstdndlich sein Mannesgut; aber er hat auch
das Recht, das Frauengut zu verwalten. Die beiden Teile kommen also
zusammen, Bei dem Frauengut gibt es Vermogensteile, die naturgemail
als ausgesprochenes Frauengut erkennbar sind, so z. B. wenn die Frau ein
Haus mit in die Ehe brachte. Dieses steht weiterhin auf ihren Namen im
Grundbuch. Bei anderen Sachen ld(3t sich das Eigentum nicht so leicht
unterscheiden (z. B. Bargeld, Inhaberpapiere). Darum schuf das ZGB eine
klare Losung: Solche Dinge werden Eigentum des Mannes. Bei der Auf-
16sung der Ehe hat nun die Frau einen Ersatzanspruch darauf. Verwalten
heiBt nicht verfiigen! Soweit der Mann nicht Eigentiimer des Frauengutes
ist (dort kann er natiirlich frei dariiber verfiigen), mul er zuerst die Zu-
stimmung seiner Frau haben. Was wihrend der Ehe dazukommt, was er-
spart wird (die sog. Errungenschaft), steht im Eigentum des Mannes. Er
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hat das freie Verfiigungsrecht dariiber. Die Frau, gerade weil sie dem
Mann ihr ganzes Frauengut in die Verwaltung geben mull, wenn er es
will, besitzt von gesetzeswegen gewisse Sicherheiten, Sie kann, wann im-
mer sie will, vom Manne Auskunft verlangen iiber das Frauengut. Es
kann auch ein Inventar aufgenommen werden und vor allem hat sie das
Recht, Sicherstellung zu verlangen.

Wenn der Mann in Konkurs fillt, dhnlich ist es auch bei Betreibungen,
steht der Frau ein Privileg fiir das halbe Frauengut, das in den Konkurs
hineingezogen wird, zu. Im Konkurs gibt es die bestimmten Klassen. In
der 4. Klasse ist das halbe Frauengut gesichert.

Wichtig fiir die Frau ist das Sondergut. Dazu gehdren vor allem die
ganz personlichen Sachen der Frau wie Kleider, Arbeitsgerdate, Schmuck,
ferner das, was man ihr als Sondergut zuwendet (man kann z. B. einer
Frau Sondergut vermachen, oder schenken) und schlieBlich, wenn sie be-
rufstédtig ist, ihr Verdienst. Uber das Sondergut kann sie frei verfiligen
und es auch verwalten. Das mul3 sie nicht in die Verwaltung des Mannes
geben, es steht unter den Regeln der Giitertrennung. Sie mufl allerdings
aus ihrem Verdienst, und das ist ganz in Ordnung, einen Beitrag leisten
an die Kosten der Gemeinschaft. Was ihr aber dariiber hinaus verbleibt,
darf sie behalten und frei verwenden.

Bedeutsam ist auch die Auflésung der Giliterverbindung. Wie ich vorhin
schon erwidhnt habe, existieren bei der Giitertrennung bereits zwei Teile,
und wird bei der Giitergemeinschaft das Ganze in zwei Teile geteilt. Bei
Giiterverbindung wird zuerst das Mannes-, Frauen- und eventuell Son-
dergut ausgeschieden und fdllt auf die beiden Seiten. Den Uberschul3
nennt man «Vorschlag». Nach dem Gesetz fillt der Vorschlag zu einem
Drittel an die Frau oder an ihre Nachkommen, wenn sie zuerst stirbt, zu
zwei Dritteln an den Mann oder seine Erben. Ich komme spédter noch auf
den Unterschied zwischen Nachkommen und Erben zuriick. Diese Vor-
schlagsteilung kann durch einen Ehevertrag gedndert werden. Es ist also
moglich, da man an und fir sich die Giliterverbindung als Giiterstand
behélt, aber eine Abmachung trifft, wonach bei Auflésung der Ehe dieser
Vorschlag gleich geteilt werden soll. Man kann sogar noch weiter gehen
und vereinbaren, der iiberlebende Ehegatte solle den ganzen Vorschlag
bekommen, Ihr Herr Prédsident sandte mir ein Urteil des Obergerichtes zu,
in dem ein solcher Fall zur Behandlung kam. Das Urteil ist angefochten
worden, weil die Kinder erkldrt haben, sie waren durch diesen Ehevertrag
benachteiligt. Tatsédchlich stimmt das, aber das Gericht hat den Vertrag
trotzdem geschiitzt mit der Begriindung, da3 man durch einen Ehevertrag
die Vorschlagsteilung beliebig gestalten, also auch dem Uberlebenden
alles zuhalten kann.

Nach der vorausgegangenen Schilderung der Ausgangslage mochte ich
Ihnen nun sagen, dal man mit dem heutigen gesetzlichen Giiterstand ein-
fach nicht mehr zufrieden ist. Wohl empfehlen manche, Giitertrennung
zu vereinbaren, dann sei alles geregelt. Aber auch die Giitertrennung hat
ihre Nachteile. Erstens einmal, wie bereits erwidhnt, wenn die Frau dem
Manne die Verwaltung tbergibt und dann kein Konkursprivileg besitzt.
Es ist dabei nicht nur an Frauen zu denken, die zu bequem sind, zuerst
die Gilitertrennung beantragen und nachtriglich doch die Verwaltung dem
Manne tubergeben. Es konnen auch ganz andere Griinde sein. Vielleicht
hat der Mann das Geld seiner Frau nétig fiir das Geschift, so dall es das
néchstliegende ist, wenn ihm die Frau dabei hilft, sofern sie Vermogen
hat. In solchen Fillen bleibt sie schutzlos. Der zweite Nachteil der Giliter-
trennung besteht darin, dafl jeder Teil fiir sich wichst, das Frauen- und
das Mannesgut mit dem, was man dazuspart. Da kann es vorkommen,

136



besonders wenn die Frau nicht berufstitig ist und der Mann gut verdient,
daB sein Vermoégen wiachst und wachst, dasjenige der Frau aber nicht.
Bei der Auflosung der Ehe besteht kein Anrecht am Vorschlag des an-
deren.

GroBe Mingel weist aber auch der gesetzliche Giiterstand der Giiter-
verbindung auf. Ich mochte mich mit den bedeutendsten Fragen naher
befassen und zuletzt die Abédnderungsvorschlige der Kommission anfiigen.

1. Verwaltung des Frauengutes durch den Mann

Diese kann unter Umstidnden fiir die Frau angenehm sein. Sie ist viel-
leicht froh, wenn ihr der Mann diese Verwaltung abnimmt. Es kann aber
auch so sein, daB3 die Frau ganz gerne Eigenes behilt, denn wenn sie nicht
berufstatig ist und der Mann ihr Frauengut verwaltet, verfiigt sie liber
gar kein eigenes Geld. Der Mann besitzt alles, auch die Zinsen vom
Frauengut, weil er dafiir fiir die Familie sorgen muf3. Alles was die Frau
bekommt, stammt vom Manne. Bei einem guten Verhidltnis zwischen
Mann und Frau erscheint das belanglos. Wenn der Mann aber nur «ge-
schmogenes» Haushaltungsgeld gibt, eben noch ausreichend, um ihr den
Weg zum Eheschutzrichter zu versperren, und wenn er fiir sich sehr viel
von den Einkilinften braucht, ist die Frau machtlos, Unter Umstidnden
gerat sie in eine schwierige Situation. Hat sie z. B. vielleicht einmal das
Verlangen nach einem neuen Kleid, mull sie diesen Betrag vom Haus-
haltungsgeld abzweigen. Darum mdchte ich immer sehr betonen und auch
den heute anwesenden Herren ans Herz legen, wenn sie es noch nicht
tun: «Geben sie Ihrer Frau ein kleines Sackgeld». Derart besitzt sie etwas,
das ihr gehort und iber das sie frei verfiigen kann, ohne auf das Haus-
haltungsgeld greifen zu miissen, Es gibt allerdings Ménner, die sagen:
«Das ist gar nicht notwendig. Meine Frau kann immer kommen, wenn sie
etwas braucht, ein Kleid oder sonst irgend etwas.» Das ist schon und gut,
aber etwas fragwiirdig, wenn die Frau z. B. kommen und bitten mul3: «Du
hast ndchste Woche Geburtstag, gib mir etwas Geld, damit ich dir etwas
kaufen kann.»

Es bleibt allerdings beizufligen, daB3 sehr oft der Mann ohne weiteres
das Frauengut der Frau iiberla3t. Wir miissen aber immer an die anderen
Fille denken. AuBlerdem kommt es auch vor, dall der Mann seinen ganzen
Zahltag zu Hause abgibt und die Frau alles besorgt.

2. Eigentum des Mannes an vertretbarem Frauengut

Heikel ist, daB der Mann dariiber frei verfiigen kann. Wenn der Ersatz-
anspruch einmal aktuell wird, ist vielleicht nichts mehr vorhanden, Auch
erhebt sich hier die Frage, was alles fiir die Schulden des Mannes haftet:
das Mannesgut, das Frauengut, soweit es sein Eigentum ist, und vor allem
die Errungenschaft, das wahrend der Ehe Ersparte. Wenn eine Frau noch
soviel mitgeholfen hat, damit man zu etwas kommt, kann der Mann uber
das Ersparte absolut frei verfiigen, es ist sein Eigentum, sie kann iiber-
haupt nichts unternehmen. Ich finde, das sollte man doch auch mitbertick-
sichtigen, Die Frau darf mithelfen beim Aufbauen, aber nicht beim Ab-
bauen!

3. Die Auskunftspflicht

Die Frau kann immer Auskunft verlangen iiber ihr Frauengut. Ich mdochte
hier noch etwas beifiigen, zwar nicht gerne, weil es viele von ihnen gar
nicht wissen: Der Mann ist nicht verpflichtet, der Frau iber sein Ein-
kommen und Vermoégen Auskunft zu geben. Es ist aber so, und da kann
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beides vorkommen: Hier der Mann, der seiner Frau nur das «geschmogene»
Haushaltungsgeld gibt und fiir sich selber sehr viel braucht. Dort der-
jenige, der ihr ein sehr reichliches Haushaltungsgeld gibt. Sie bekommt
den Eindruck, in sehr guten Verhéltnissen zu leben, obschon diese gar
nicht so gut sind. Wenn die Frau wiil3te, wie der Mann eigentlich steht,
wiirde sie sich viel eher auch einschrinken und nach der Decke strecken.
Praktisch ist auch die Auskunftspflicht begrenzt, Selbst in bezug auf das
Frauengut kann die Frau nicht jederzeit Fragen stellen. Sie mul3 gelegent-
lich Zuriickhaltung iliben. Wéahrend dieser Zeit kann oft sehr viel gesche-
hen. Oft ist es schon zu spét, wenn man merkt, da Sicherstellung nétig
wire, weil nichts mehr sicherzustellen ist. Manche sind auch dariiber
nicht im Klaren: Wenn ein Mann bevormundet wird, gehen seine samt-
lichen Rechte mit Einschlul der Verwaltung des Frauengutes auf den

Vormund iiber. Es kommt in solchen Féllen sehr auf den Takt des Vor-
mundes an.

4. Die Auflosung der Ehe

Wenn eine Ehe aufgeldst wird, bietet die giliterrechtliche Auseinander-
setzung zwei Ungleichheiten. Zunachst den unterschiedlichen Vorschlags-
anteil von ein Drittel bzw. zwei Drittel, ferner den Unterschied nach dem
Vorhandensein von Erben oder Nachkommen auf der Frauenseite, Falls
der Mann zuerst stirbt, bekommt die Frau den einen Drittel, die beiden
anderen fallen in den NachlaB des Mannes. Stirbt die Frau zuerst, be-
kommt der Mann die beiden Drittel und der andere féllt in den Nachlafl
der Frau, dies aber nur dann, wenn sie Nachkommen hat. Bei anderen
Miterben erhidlt der Mann den ganzen Vorschlag, ist seine Seite also dop-
pelt beglinstigt. Wir diirfen allerdings nicht vergessen, wenn wir von die-
sem Punkte sprechen: 1912 war unser ZGB in diesem Punkte sehr fort-
schrittlich. Die meisten kantonalen Gesetze bestimmten damals, da} der
ganze Vorschlag an den Mann ilibergehe. Aber wie gesagt, heute liegen
ganz andere Verhialtnisse vor. Vielmehr als friiher tridgt heute aber auch
die berufstatige Frau damit zum Fortkommen und zur Wohlstandsbildung
der Familie bei.

Ich hoffe, daB ich Sie davon liberzeugen konnte, daB gewisse Anderun-
gen des Ehegattenrechtes notwendig sind. Einmal konnte die Giliterver-
bindung als gesetzlicher Giiterstand verbessert werden, oder es konnte
ein neuer Giiterstand als gesetzlicher Giiterstand eingefiihrt werden.

Verbessern konnte man die Auskunftspflicht, indem diese auch auf das
Vermogen und Einkommen des Mannes ausgedehnt wiirde. Die Vorschlags-
teilung lieBe sich ebenfalls &ndern. Aber wenn man die Giiterverbindung
beibehilt, bleibt auch das Recht des Mannes, das Frauengut zu verwalten
mit allen Nachteilen, welche damit zusammenhingen. Wenn wir das auch
noch &ndern wollten, wiaren die Merkmale der Giiterverbindung ausge-
hoéhlt und stdnde man einem anderen gesetzlichen Giiterstand gegentiber.
Ubrigens mochte ich bei aller Kritik noch beifiigen: In einem Punkt ist
die Giiterverbindung fiir die Frau heute giinstig: Bei der Auflésung der
Ehe mufl nachgewiesenes Frauengut stets wieder herausgegeben werden.
Es wird nicht danach gefragt, wofiir es verwendet wurde. Es hiilfe dem
Manne nicht, zu behaupten, die Mitte]l seien ja flir die Familie oder fiir
die Ausbildung der Kinder ausgegeben worden, Wenn Frauengut einge-
bracht wurde, mul3 dieses bei der Auflosung der Ehe wieder herausgege-
ben werden.

Die Studienkommission schlug vor, die Giiterverbindung als vertragli-
chen Giiterstand beizubehalten, an ihrer Stelle jedoch einen neuen Giiter-
stand zu schaffen und als gesetzlichen zu erklédren. Dieser sollte die Vor-
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teile von Giitertrennung und Giiterverbindung verbinden. Jeder Teil
sollte danach Eigentum, Verwaltung, Nutzung und Verfiigung tliber sein
Vermogen haben. Jeder Teil sollte liber seinen Erwerb verfiigen diirfen.
Der Mann miflite weiterhin fiir die Familie aufkommen, die Frau aber
auch einen Beitrag leisten. Jeder Ehegatte wiirde fiir seine Schulden haf-
ten. Die Auskunftspflicht {iber Einkommen und Vermdgen sollte gegen-
seitig bestehen. Sofern dem anderen die Verwaltung iibergeben wird, wire
ein Konkursprivileg von Vorteil. Vor allem aber wird eine andere Teilung
fiir die Féalle der Auflosung der Ehe beantragt, und zwar je nach Auf-
16sung durch Tod oder durch Scheidung. Fiir den Todesfall haben wir vor-
geschlagen, daB3 der iiberlebende Ehegatte sein Vermdgen und seinen Vor-
schlag behélt sowie zwei Drittel des Vorschlages des Verstorbenen be-
kommt. Es wiirde also in den Nachlall3 des Verstorbenen sein eigenes Ver-
mogen und dazu ein Drittel des Vorschlages fallen. Bei Ehescheidung liegen
ganz andere Voraussetzungen vor. In diesem Falle mul3 niemand fiir ein
Uberlebendes sorgen. Nach unserem Antrage soll jeder Teil sein eigenes
Vermoégen und die Hélfte des Vorschlages des anderen bekommen, d. h.
die beiden Vorschldge mii3ten gleichméaBig geteilt werden.

Zweifellos waren groBle Widerstdnde, hauptséchlich von seiten des Man-
nes, gegen die Giitertrennung unbekannt, wenn diese gesetzlicher Giiter-
stand wire. Heute aber lehnt mancher Mann die Glitertrennung deshalb
ab, weil er keine Ursache sieht, um vom normalen Giiterstand der Gliter-
verbindung abzuweichen.

Man sagt und hort es immer wieder, dal die Revision unseres Fami-
lienrechtes noétig sei, soweit sie sich auf das Recht der auBlerehelichen
Kinder und auf die Adoption bezieht. Was weiter behandelt wurde, sei
aber eine reine Prestigefrage der Frauen, die sich besser stellen mochten.
Dazu mochte ich erwidern: Es geht den Frauen wirklich nicht darum, sich
theoretisch besser zu stellen. Sie anerkennen auch absolut, daB3 ihre Vor-
schldge in vielen Fillen praktisch von geringer Bedeutung sind. Es geht
ihnen auch nicht um eine Gleichschaltung oder eine Prestigefrage. Viel-
mehr wollen sie mit einer Revision durchwegs jenen helfen und entge-
genkommen, die durch das heutige Gesetz benachteiligt sind. Gerade zum
ehelichen Giiterrecht darf die Revisionsbediirftigkeit nicht mit dem Ein-
wand verneint werden, heute schon sei der groB3te Teil der Frauen gut
gestellt und verhalte der Mann sich richtig. Man sollte mehr an den klei-
nen Prozentsatz jener Frauen denken, der nach dem heutigen Gesetz
unter Umstdnden Unrecht leidet. Aus Zeitmangel beschrinke ich mich auf
ein einziges Beispiel. Es betrifft eine Frau, die vermogend gewesen ist.
Sie hatte ein schénes Frauengut mit in die Ehe gebracht, das ihr Mann
verwaltete und in sein Geschift steckte. Eines Tages wurde die Frau ein-
geladen, ihre Geschwister in Amerika zu besuchen. Der Mann war nicht
einverstanden und verweigerte das Geld fiir diese Reise. Obschon sie
gar keine arme Frau war, hatte sie keines mehr, weil sie nicht berufstitig
war. Solche Fille gibt es noch sehr oft. Man sollte bei einer Revision vor
allem an den schwicheren Teil denken, an jene, die durch das geltende
Gesetz benachteiligt sind. In diesem Sinn geht uns die Revision alle an,
ob Frauen oder Manner, im Gedanken an die Solidaritat eben mit jenen,
die unsere Hilfe notig haben. Ob es nun Adoptivkinder oder Adoptiveltern
sind, auBBereheliche Kinder und ihre Miitter, ob es Ehefrauen sind, es gibt
auf der ganzen Linie eine bestimmte Anzahl Leute, welche heute durch
das Gesetz schlecht gestellt sind. An diese sollten wir bei unserer Revision
denken. Ich hoffe, daB ich Sie iiberzeugen konnte, so daB3 Sie alle in die-
sem Sinne die Revision unseres ZGB unterstiitzen.

»
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Die klare, ausgezeichnete Darstellung der Materie fand anhaltenden
Beifall. Mit herzlichen Worten bedankte sich der Prasident fiir das in-
teressante Referat.

Die Mittagstafel im groBlen Speisesaal belebte ein heimisches Chorlein
in schmucken Midchen- und Bubentrachten. Der nur im Hintergrund
wirkende Lehrer holte aus ihm eine BegriiBung in gebundener Sprache,
herrliche Heimatlieder, einen seltenen Sprechbeitrag, kostliche Witze und
eine echt innerrhodische Brautwerbung heraus. Gegen 15.00 Uhr 16ste sich
die Versammlung auf. Nur etwa ein Dutzend Teilnehmer hatten sich fur
eine Hohenfahrt auf den Hohen Kasten gemeldet, in der Hoffnung wohl,
uber ein ausgedehntes Nebelmeer blicken zu kénnen.

Der Aktuar: A. Sturzenegger

140



	Rückblick auf die 136. Jahresversammlung der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft

